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Präsiden ten  des Sächsischen  Land tages
Herrn  Dr.  Mat th ias Röß ler
Bernhard -von-L indenau-P latz 1
01067  Dresden

K l e i n e  A n f r ag e  d e r  A b g eo r d n e t en  Su s an n e  Sc h ap er  (D IE  L INK E)
Dr s .-Nr . :  7 /12232

Th em a:  Ob d u k t i o n en  i n  Sac h s en  2018  b i s  2022

Sehr geehrter  Herr  Präsiden t ,

n am en s u n d  im  A u f t rag  d er  S äc h s isc h en  S taa ts reg ie ru n g  b ean tw o r te  ic h  d ie
K leine Anfrage wie fo lg t :

Fr ag e 1 :  Wi e  v i e l e  Ob d u k t i o n en  w u r d en  i n  Sac h s en  i n  d en  J ah r en  2018 b i s
2022 d u r c h g e f ü h r t  (B i t t e  au f g e f ü h r t  n ac h  d en  e i n ze l n en  J ah r en )?

In den Jahren 2018 bis 2022 wurden insgesamt 8.930 Obduktionen in Sach-
sen durchgeführt. Die Zahlen, aufgeschlüsselt nach den Berichtsjahren, setzen
sich zusammen aus der Anzahl der Obduktionen, die in den Instituten für
Rechtsmedizin der Technischen Universität Dresden und der Universität Leipzig
(einschließlich der Prosektur Chemnitz) sowie in den sächsischen Krankenhäu-
sern (soweit bekannt) durchgeführt wurden.

Für das Berichtsjahr 2022 liegen für die in den sächsischen Krankenhäusern
durchgeführten Obduktionen noch keine Daten vor.

Obduktionen in Sachsen insoesamt:
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl 1.813 2.013 1.929 1.892 1.283

Nach Auskunft des lnstituts für Rechtsmedizin der Universität Leipzig haben die
Staatsanwaltschaften Zwickau und Plauen mit einer dort nicht bekannten An-
zahl von Obduktionen das privatrechtliche „Institut für Rechtsmedizin Gera-
Zwickau" mit Sitz in Gera beauftragt. Die dort vorgenommenen Obduktionen
sind hier nicht berücksichtigt.
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Frage 2: Wie viele Obduktionen wurden in Sachsen in den Jahren 2018 bis 2022 in
den sächsischen Kliniken durchgeführt (Bitte aufgeführt nach den einzelnen Jah-
ren)?

Grundlage für die Ermittlung der Anzahl von Obduktionen an sächsischen Krankenhäusern
sind die Daten der Plankrankenhäuser im Freistaat Sachsen zu dem OPS-Code 9-990.
Hierunter werden klinische Obduktionen bzw. Obduktionen zur Qualitätssicherung, also
ausschließlich Obduktionen, die nicht von einern Gericht, einem Gesundheitsamt oder ei-
ner Versicherung angefordert und von den Krankenhäusern gegenüber den jeweiligen
Kostenträgern abgerechnet wurden, verstanden.

Weitergehende Daten — z. B. zu etwaigen nicht separat von den Krankenhäusern abge-
rechnete Obduktionen — liegen dazu nicht vor. Für das Berichtsjahr 2022 liegen noch keine
Daten vor.

Berichtsjahr 2018 2019 2020 2021
Fallzahl 644 630 650 659

Die Gesamtzahl an dieser Art durchgeführter Obduktionen beträgt 2.583.

Sofern sich die Anfrage nur auf die landeseigenen Sächsischen Krankenhäuser beziehen
sollte, gibt es diesbezüglich keine gesonderten Erfassungen und Statistiken. Eine Abfrage
bei den Einrichtungen in Trägerschaft des Freistaates Sachsen ergab, dass im abgefrag-
ten Zeitraum drei Obduktionen durchgeführt wurden.

Berichtsjahr 2018 2019 2020 2021 2022
Fallzahl 0 1 1 1 0

Frage 3: Wie viele Obduktionen wurden in Sachsen in den Jahren 2018 bis 2022 auf
Grund gerichtlicher Anordnung durchgeführt (Bitte aufgeführt nach den einzelnen
Jahren)?

Die statistischen Daten bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften werden nach der Ver-
waltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Eu-
ropa und Gleichstellung über die statistische Erhebung bei den ordentlichen Gerichten und
Staatsanwaltschaften (VwV Geschäftsstatistik der ordentlichen Gerichte und Staatsan-
waltschaften) erfasst. Die Anzahl der Obduktionen wird weder bei den Gerichten über die
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und Bußgeldsachen
(StP/Owi-Statistik) noch bei den Staatsanwaltschaften über die Anordnung über die Erhe-
bung von statistischen Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) er-
fasst. Eine gesonderte Statistik im Sinne der Fragestellungen wird bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften nicht geführt.

Für deren Beantwortung wäre bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten die Durchsicht
von Verfahrensakten erforderlich.
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Bei den Staatsanwaltschaften müssten sämtliche in Betracht kommenden Todesermitt-
lungs- und Ermittlungsverfahren wegen Tötungsdelikten durchgesehen und ausgewertet
werden. Allein wegen des Verdachts einer nicht natürlichen Todesursache wurden in den
Jahren 2018 bis 2022 durch die Sächsischen Staatsanwaltschaften 40.831 Todesermitt-
lungsverfahren durchgeführt. Zurückhaltend geschätzt wäre für jedes o. g. Verfahren ein
Bearbeitungsaufwand von nicht weniger als 15 Minuten nötig. In Summe wären somit
612.465 Minuten, also 10.207 Stunden Zeitaufwand für die Ermittlung erforderlich. Dies
entspricht gemessen an einer Arbeitswoche von 40 Stunden 255 Arbeitstagen.

Bei den Gerichten werden Anordnungen von Obduktionen lediglich als sonstige richterli-
che Maßnahme registriert. In den Jahren 2018 bis 2022 wurden insgesarnt 99.993 sonstige
richterliche Maßnahmen registriert. Diese müssten einzeln durchgesehen werden, ob es
sich dabei um Obduktionen oder andere richterliche Maßnahmen handelt. Unter Zugrun-
delegung eines Bearbeitungsaufwandes von 15 Minuten wäre in Summe 1.499.895 Minu-
ten, demnach 24.998 Stunden Zeitaufwand erforderlich. Dies entspricht gemessen an ei-
ner Arbeitswoche von 40 Stunden rund 624 Arbeitstagen.

Eine solche Auswertung der Statistiken wäre mit einem Aufwand verbunden, der geeignet
ist, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit der Sächsischen Justiz zu beeinträchtigen. Nach
Abwägung des parlamentarischen Informationsinteresses einerseits und der Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit der Staatsregierung sowie der Justiz andererseits wird, auch
unter Berücksichtigung des hohen Rangs des parlamentarischen Fragerechts, aus Grün-
den der Zumutbarkeit von der Beantwortung dieser Anfrage für den Bereich Staatsanwalt-
schaften und Gerichte abgesehen.

Aufgrund einer Abfrage bei den Instituten für Rechtsmedizin der technischen Universität
Dresden und der Universität Leipzig (einschließlich der Prosektur Chemnitz) können die
dort auf Anordnung der Justizbehörden durchgeführten Obduktionen wie folgt benannt
werden:

Berichtsjahr 2018 2019 2020 2021 2022
Fallzahl 1.137 1.345 1.264 1.205 1.263

Damit wurden in den beiden rechtsmedizinischen Instituten in den Jahren 2018 bis 2022
insgesamt 6.214 Obduktionen aufgrund gerichtlicher Anordnung vorgenommen.

In den landeseigenen Sächsischen Krankenhäusern wurde eine Obduktion auf Wunsch
der Kriminalpolizei durchgeführt. Nähere Angaben dazu erfolgten nicht.
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Frage 4: Wie viele Obduktionen wurden in Sachsen in den Jahren 2018 bis 2022 auf
Wunsch der Angehörigen durchgeführt (Bitte aufgeführt nach den einzelnen Jah-
ren)?

In den lnstituten für Rechtsmedizin der Technischen Universität Dresden und der Univer-
sität Leipzig (einschließlich der Prosektur Chemnitz) ergibt sich im Hinblick auf die Durch-
führung von Obduktionen auf Wunsch der Angehörigen folgendes Bi Id:

Berichtsjahr 2018 2019 2020 2021 2022
Fallzahl 18 8 13 21 19

Die Gesamtzahl der in den lnstituten für Rechtsmedizin durchgeführten Obduktionen auf
Wunsch der Angehörigen beläuft sich auf 79.

In den landeseigenen Sächsischen Krankenhäusern wurde im benannten Zeitraum eine
Obduktion auf Wunsch der Angehörigen vorgenommen. Nähere Angaben dazu erfolgten
nicht.

Mit freundlichen Grüßen

,

P e y e i k 7
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